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7. Juli 1955 

Eezugnehmend auf eine Anfrage der Abg. Ferdinanda '-1 0 s s m ~ n n 
und Genossen, die am 15. Juni auf Grund der Exihöhuns: derlCreditzinsen auoh 

eine Erhöhung de:t für Spareinlage2lihsen' sowie wei.ters die Verzinsung von 

Spateihlagen bereits ab dem Tage der Einzahlune; begehrten, teilt Bundes­

minister für Finanzen Dr.' Kam i t z folgendes mi.t J 

Die Faohverbände der Kr~d~tunternehmungen und das Österreichische 

foatsparkassenamt haben im Zusammenhang mit der vor kurzem erfolgten Er­

hi:Shung der Bankrate die Zinssätze tiir Einlagen neu festgesetzt. 

Demnaoh werden ab 1. Juli d. J. Spareinlagen mit gesetzlicher 

Eündig~gsfrist' mit 3 ~2% (bisher mit 3 %,) p.a-, solche mit mindestens 

6-lllOnatiger lCünüigungsfrist mit 4 % (bisher 3 1!2 ~) p."a., solche mit einer 

mindestens 12-monatigen Kündigungsfrist mit 41/2 % (bisher 4 %) p.8. ver-
. . 

zinst •. Mit dem gleichen Stiohtag wurde die Verzinsung der täglioh. fälligen 

Giroeinlagen von ~2 ~ auf 3/4 ~. p.8. erhBht, während für die gebundenen . 

Giralgelder je naoh Bindung der gleiohlautende Spareinlagensstz zur An­
wendung kommt. Die im Sinne des Sparbegiinstiglingsgesetzes dreijährig ge­

sperrt~ntinl.agen weJ;den ebenfall~ ab 1. Juli doJ. mit 5 1" (bisher 4/1/2") 
p.a~ verzins't. Wr die Postsparbüoher wird ab dem gleiohen Stic1+tag der' 

Zinssatz von 3 1f4 ~ auf 3 '/4 % p.a. erhöht<> 

Die Vorsohrift, daß die Verzinsung von Spareinlagen erst mit dem. 
, i 

lS.Zinstage nach dem Tage der Einzahlung beginnt, wurde seinerzeit in das 

KreditweseDgesetz aufgenommen, um"die Trennung zwisQhen Kontokorrenteinlagen 

und. Spareinlagen c1uroh <U.e Verzinsungsbestimmungen zuunterstreiohen und 

um zu verhindern, daß jederzeitbehebbare Gelder nur wegen der halleren Ver­

zinsung auf ein Sparkonto erl~gt werdeno 
. , 

:Da, bei der lCapitalbildung die Zunahme und Verwendung von Sparein-

lagen eine besondere Rolle spielt, ordnet das Kreditwesengeaetz eine von 

denkUrz:tristigen Mitteln getrennte Verwaltung der Spareinlagen an und 

trifft Bestimmungen, welohe dem Einleger von vornherein klar maohen, daß 
. '.' 

er nicht zweoks Erlangung hoher Zinsenerträge Geld, über welohes er nur 

kurfristig verfügen will, einem Kreditinstitut als Sp8l"sinlage überlassen 

8011. 
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"4. :Beiblatt Jeiblgtt, zur iallamentskorrespondes! , 7. Juli 1955 

, Zu diesen Erwägungen hinsichtlich der Förderungd-es Xapitalmarktes 

~ kommt noch hinzu, daß die Kred! tinstitute die hereingenommenen Geld",r auch 

nicht sofort z1neb;-ingend verwerten können. 

Im Hinbliok auf die Bedeutung echter Spareinlagen für die ~ster­

reiohi.ehe Gesalltwiri.scha!t vertrete ich die An81c~t. d$.B die Frage, ob von 

dJ:eliJer auoh in einer "Reihe v~n anderen Staaten oest.henden Regelung abge- ' 

gangen werden 8011, nur naoh sorgfältiger ttberlegung und Abwägung aller für 

und gegen eine derartige Abänderung spreohenden ~rgumente entsohieden werden 

kann. 
" " 

Da im ZUsammenhang mit den bereits in Ve.rhandlung befindlichen 

Xap~t81marktge8etzen ein "neuas ltreditwesengesetz ausgearbeitet wird,er­

scheint es im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt, lediglich eine ein­

zelne lleatimmuftg des geltenden Kreditwesengesetz9s zu novelliet'en. 

-. .-...... -.- ....... 

" 
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